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Präambel

Der Malteser Hilfsdienst ist ein Werk des Souveränen Malteser Ritterordens 
(nachfolgend abgekürzt: Malteserorden). Er wurde im Jahre 1953 von der 
Genossenschaft der Rheinisch-Westfälischen Malteser Devotionsritter, dem 
Verein Schlesischer Malteserritter (heute vereint in der Deutschen Assoziati-
on des Souveränen Malteser Ritterordens e.V., nachfolgend abgekürzt: Deut-
sche Assoziation des Malteserordens) und dem Deutschen Caritasverband 
e.V. gegründet, um den seit 900 Jahren geltenden Ordensleitsatz „Tuitio fidei 
et obsequium pauperum – Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen“ 
und die christliche Nächstenliebe in zeitgemäßer Form zu verwirklichen. 

Mit dieser Zielsetzung seiner Gründer gibt sich der Malteser Hilfsdienst die 
nachstehende Satzung.

§ 1 Name, Sitz, Zeichen und Geschäftsjahr

1. Der Verein führt den Namen „Malteser Hilfsdienst“ (MHD). 

2. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Köln unter der Nr. 4726  
eingetragen und führt den Zusatz „e.V.“. 

3. Der Verein hat seinen Sitz in Köln. 

4. Das Zeichen des Malteser Hilfsdienstes ist das weiße Malteserkreuz 
auf rotem Grund in Wappenform. Das Recht zur Verwendung dieses 
Zeichens sowie zur Bezugnahme auf den Malteserorden im Namen des 
Vereins wird dem Verein von der Deutschen Assoziation des Malteser-
ordens widerruflich gewährt.

5. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck und Aufgaben 

1. Der Malteser Hilfsdienst bezweckt den Zusammenschluss von Personen, 
die auf den geistig-religiösen Grundlagen des katholischen Glaubens, 
des Malteserordens und der Caritas gewillt sind, an der Erfüllung sei-
ner Aufgaben freiwillig, ehrenamtlich und unentgeltlich mitzuwirken. 
Die Befugnis des Malteser Hilfsdienstes zur Anstellung hauptamtlich 

Mitarbeitender gegen Vergütung bleibt hiervon unberührt. Der Malteser 
Hilfsdienst übernimmt die Grundordnung des kirchlichen Dienstes im 
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse in der jeweils gültigen Fassung.

2. Zweck des Malteser Hilfsdienstes ist die

 - Förderung der christlichen Religion;

 - Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege;

 - Förderung der Jugend- und Altenhilfe;

 - Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung sowie der  
 Studierendenhilfe;

 - Förderung des Wohlfahrtswesens;

 - Förderung der Hilfe für Menschen, die politisch, ethnisch oder  
 religiös verfolgt werden, für Menschen mit Fluchterfahrung und  
 für Vertriebene;

 - Förderung der Rettung aus Lebensgefahr;

 - Förderung des Katastrophen- und Zivilschutzes;

 - Förderung des Schutzes von Ehe und Familie;

 - Förderung der Entwicklungszusammenarbeit;

 - Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten  
 gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke.

3. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch folgende Auf-
gaben:

 3.1. die Führung seiner Mitglieder unter ausdrücklicher Einbezie- 
 hung entsprechender  Jugendarbeit im Sinne des in Ziffer 1. genann- 
 ten Zwecks;

 3.2. die Ausbildung und den Einsatz in Erster Hilfe, im Sanitäts- und  
 Rettungsdienst, im Zivil- und Katastrophenschutz sowie in der Not- 
 fall- und Katastrophenhilfe jeder Art;

 3.3. die Ausbildung und den Einsatz in der Versorgung und Betreuung  
 von Menschen mit Krankheiten, Behinderungen, Verletzungen,  
 Verwundungen, mit verkürzter Lebensperspektive und von Ster- 
 benden;
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 3.4. die Förderung der Entwicklungshilfe und der Entwicklungszusam- 
 menarbeit sowie die Durchführung und Unterstützung sozialer und  
 caritativer Aufgaben im Ausland;

 3.5. die Ausbildung und den Einsatz im sozialen und caritativen Betreu- 
 ungsdienst unter ausdrücklicher Einbeziehung der Altenbetreu- 
 ung;

 3.6. die Information der Öffentlichkeit und einzelner Personen über  
 die allgemeine Situation und die Lebensumstände von Menschen  
 mit Krankheiten, Behinderungen, Verletzungen, Verwundungen,  
 mit verkürzter Lebensperspektive, von Sterbenden und in sonsti- 
 ger Weise von Not und Katastrophenfällen betroffenen Personen  
 sowie über die vom Malteser Hilfsdienst zur Bewältigung und Ver- 
 besserung dieser Situation und Lebensumstände geleisteten bzw.  
 vorgesehenen Hilfsmaßnahmen;

 3.7. die Förderung einer Kultur frei von jeder Form körperlicher, seeli- 
 scher und sexualisierter Gewalt;

 3.8. die Aus- und Fortbildung von Jugendlichen und Erwachsenen für  
 ihre Aufgaben in Familie, Kirche und Gesellschaft sowie die Mitwir- 
 kung an der Vermittlung und Wahrung christlicher Grundwerte in  
 der Familie;

 3.9. die Förderung 

  - der Jugendarbeit der Malteser Jugend,

  - der Kinder- und Jugendhilfe, die in verschiedenen Angebots- 
  formen des Aufgabenkataloges des Kinder- und Jugendhilfege- 
  setzes geleistet wird;

 3.10. die Förderung und Durchführung von Veranstaltungen, die die- 
 sen Aufgaben dienen;

 3.11. die Schaffung der geeigneten Voraussetzungen – einschließlich der  
 Beschaffung von Mitteln, auch mit Hilfe von Benefizveranstaltun- 
 gen – zur Erfüllung dieser Aufgaben.

§ 3 Gemeinnützigkeit

1. Der Malteser Hilfsdienst verfolgt ausschließlich und unmittelbar ge- 
 meinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne des Abschnitts  
 „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2. Der Malteser Hilfsdienst ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster  
 Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwen- 
 det werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln  
 des Vereins.

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft  
 fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns- 
 tigt werden. 

5. Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachge- 
 wiesener Auslagen, die ihnen in Ausübung ehrenamtlicher Tätigkeit  
 im Auftrag des Malteser Hilfsdienstes entstanden sind. Das Nähere re- 
 geln Richtlinien.

6. Der Verein kann seine steuerbegünstigten Zwecke in eigener Träger- 
 schaft verfolgen, als Förderkörperschaft oder als Mittelbeschaffungs- 
 körperschaft tätig werden. Wirkt der Malteser Hilfsdienst als Förder- 
 körperschaft oder als Mittelbeschaffungskörperschaft, werden die eige- 
 nen Mittel des Vereins oder die durch den Verein beschafften Mittel ei- 
 ner anderen Körperschaft für die Verwirklichung dieser der Satzung ent- 
 sprechenden steuerbegünstigten Zwecke zur Verfügung gestellt. 

7. Der Zweck des Vereins kann auch verwirklicht werden durch plan- 
 mäßiges Zusammenwirken mit mindestens einer weiteren Körperschaft,  
 die im Übrigen die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 AO erfüllt (§ 57  
 Abs. 3 der Abgabenordnung). Der Verein kooperiert im Rahmen von  
 § 57 Abs. 3 AO mit den dem Malteser Verbund zugehörigen Körper- 
 schaften, soweit diese jeweils die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 AO  
 erfüllen.

 Eine namentliche Benennung der Körperschaften, welche dem Malteser  
 Verbund zugehören, ergibt sich aus dem Dokument „Struktur Malteser  
 Verbund“, welches zu Beginn der Kooperation und bei Änderung der  
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 Kooperationspartner beim zuständigen Finanzamt angezeigt und aktu- 
 ell gehalten wird.

 Die Kooperation nach § 57 Abs. 3 AO erfolgt dabei auf die folgende Art  
 und Weise:
 - Bezug und Erbringen von Dienstleistungen in der Form von Bera- 
  tungs-, Verwaltungs- und Serviceleistungen, insbesondere im Bereich  
  des Sozialwesens und des Gesundheitswesens;
 - Bezug von infrastrukturellen Facility-Management-Dienstleistungen  
  mit den Schwerpunkten Catering- und Energieversorgungsdienst- 
  leistungen sowie der Betrieb von gastronomischen Einrichtungen.

 Mit der Kooperation nach § 57 Abs. 3 AO verfolgt der Verein die in § 2  
 genannten Zwecke. 

§ 4 Mitgliedschaft

1. Der Malteser Hilfsdienst hat ordentliche Mitglieder und Fördermitglieder.

 1.1 Ordentliches Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person  
  sein, die sich zu dem in § 2 Ziff. 1 und 2 genannten Zweck bekennt,  
  an der Erfüllung der in § 2 Ziff. 3 genannten Aufgaben aktiv (akti- 
  ves Mitglied) oder in sonstiger Weise (passives Mitglied) mitwirkt  
  und die übrigen Regelungen der Satzung und des Leitfadens be- 
  achtet.

 1.2 Fördermitglied kann jede natürliche und juristische Person sein,  
  die den Malteser Hilfsdienst in der Erfüllung seiner Aufgaben ins- 
  besondere materiell unterstützt. Das Fördermitglied hat kein  
  Stimmrecht und ist nicht wählbar.

2. Ordentliche Mitglieder werden mit schriftlicher Zustimmung des Ge- 
 schäftsführenden Vorstands Mitglieder des Malteser Hilfsdienstes. För- 
 dermitglieder werden mit Abgabe ihrer Beitrittserklärung Mitglieder  
 des Malteser Hilfsdienstes.

3.  Die Mitglieder des Präsidiums sind kraft ihres Amtes ordentliche Mit- 
 glieder des Malteser Hilfsdienstes.

4.  Die Deutsche Assoziation des Malteserordens als Rechtsnachfolgerin  
 der in der Präambel genannten Gründerassoziationen ist ordentliches  
 Mitglied des Malteser Hilfsdienstes.

5.  Die Mitgliedschaft endet:

 5.1  durch Tod;

 5.2  durch Kündigung, die 

 - vom ordentlichen Mitglied jederzeit gegenüber dem Geschäftsfüh- 
  renden Vorstand schriftlich erklärt werden kann. Die Kündigung  
  wird zum Ende eines Kalenderjahres wirksam;

 - vom Fördermitglied jederzeit gegenüber dem Geschäftsführenden 
  Vorstand erklärt werden kann und die zum Ende der mit dem letz- 
  ten Mitgliedsbeitrag bezahlten Periode wirksam wird;

 - der Geschäftsführende Vorstand mit sofortiger Wirkung oder zu  
  einem bestimmten Termin schriftlich erklären kann, falls ein or- 
  dentliches Mitglied innerhalb von 24 Monaten zwei Jahresbeiträge  
  nicht gezahlt hat;

 5.3  mit Streichung von der Mitgliederliste durch Beschluss des Ge- 
  schäftsführenden Vorstands, falls ein Fördermitglied innerhalb  
  von 24 Monaten zwei Jahresbeiträge nicht gezahlt hat;

 5.4  durch Ausschluss, den der Geschäftsführende Vorstand durch ein- 
  geschriebenen Brief mit sofortiger Wirkung erklären kann, falls ein  
  Mitglied in sonstiger Weise schwerwiegend gegen seine Mitglieds- 
  pflichten oder gegen die Interessen oder das Ansehen des Mal- 
  teser Hilfsdienstes verstößt. Dem Mitglied ist vor der Entschei- 
  dung über den Ausschluss die Möglichkeit zur Stellungnahme zu  
  geben.

  Das vom Ausschluss betroffene Mitglied kann innerhalb von vier  
  Wochen nach Eingang der Ausschlusserklärung beim Schiedsge- 
  richt gemäß § 22 Einspruch einlegen.

  Während des Einspruchsverfahrens ruht die Mitgliedschaft. 

§ 5 Mitgliedsbeiträge 

Die Mitgliedsbeiträge werden auf Vorschlag des Präsidiums von der Bun-
desversammlung festgelegt.
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§ 6 Datenschutz

Für den Malteser Hilfsdienst gilt das kirchliche Datenschutzrecht, insbeson-
dere die Kirchliche Datenschutzregelung der Ordensgemeinschaft päpstli-
chen Rechts (KDR-OG).

§ 7 Stellung

1. Der Malteser Hilfsdienst ist Hilfsorganisation und Teil der Freien Wohl- 
 fahrtspflege. 

2. Er ist mit seinen ordentlichen Mitgliedern gemäß Satzung des Deut- 
 schen Caritasverbandes zentraler katholischer Fachverband und Mit- 
 glied im Deutschen Caritasverband e.V. Als solcher ordnet er sich auf  
 der jeweiligen Ebene der entsprechenden Gliederung des Caritasverban- 
 des zu.

§ 8 Organisationsstruktur

1. Der Malteser Hilfsdienst ist ein eingetragener Verein (s. § 1) und orga- 
 nisiert sich auf vier Gliederungsebenen: Bundes-, Regional-, Diözesan-  
 und Ortsebene. Den Status „Diözesangliederung“ besitzen auch solche  
 Gliederungen, die das Präsidium ihnen gleichordnet.

2. In der Satzung wird die Bundesebene geregelt. Näheres zur Organisa- 
 tion der Regional-, Diözesan- und Ortsebene bzw. von etwaigen Orts- 
 vereinen regelt der Leitfaden (s. auch § 21 der Satzung).

3. Unter Beachtung von Ziff. 1 gilt das Subsidiaritätsprinzip. 

§ 9 Allgemeine Begriffsbestimmungen

1. Die Bezeichnung „Funktion“ kennzeichnet alle Tätigkeitsbereiche in  
 den einzelnen Gliederungsebenen der Organisationsstruktur (s. § 8) so- 
 wie in den einzelnen Dienstbereichen.

2. Die Bezeichnung „Funktionsträger bzw. Funktionsträgerin“ kennzeich- 
 net alle natürlichen Personen, die eine Funktion gemäß Ziff. 1 ausüben,  
 einschließlich der Funktion des Helfers oder der Helferin. 

3. Die Bezeichnung „ehrenamtlich“ kennzeichnet alle unentgeltlichen Tä- 
 tigkeiten. Die Erstattung von Auslagen hebt das Merkmal „unentgelt- 
 lich“ nicht auf.

4. Die Bezeichnung „hauptamtlich“ kennzeichnet alle gegen Entgelt ausge- 
 übten Tätigkeiten.

5. Die Bezeichnung „Freiwillige“ kennzeichnet alle Personen, die im Rah- 
 men eines Freiwilligendienstes tätig sind.

6. Die Bezeichnung „im Benehmen“ setzt bei der Entscheidungsfindung  
 eine ernsthafte Beteiligung derjenigen Person voraus, mit der die Ent- 
 scheidung im Benehmen zu treffen ist. Es kann jedoch von deren Mei- 
 nung aus sachlichen Gründen abgewichen werden. 

7. Die Bezeichnung „im Einvernehmen“ setzt bei der Entscheidungsfin- 
 dung das Einverständnis derjenigen Person voraus, mit der die Entschei- 
 dung einvernehmlich zu treffen ist. 

§ 10 Ausübung von Funktionen

1. Übernahme und Ausübung von Funktionen

 Sofern in Satzung und Leitfaden nicht anders geregelt, 

 1.1. werden Funktionen aufgrund von Wahlen oder Berufungen über- 
  nommen und können grundsätzlich nur von ordentlichen Mitglie- 
  dern ausgeübt werden;

 1.2. müssen Kandidaten bzw. Kandidatinnen für Wahlämter am Tag  
  der Wahl das 18. Lebensjahr vollendet haben;

 1.3. beträgt die Amtszeit von Wahlämtern vier Jahre;

 1.4. beträgt die Amtszeit von Berufungsämtern grundsätzlich vier Jah- 
  re. Im Einzelfall kann die Berufung auch für eine kürzere Amtszeit  
  erfolgen;

 1.5. erfolgt die Berufung in die Funktion des Helfers bzw. der Helferin  
  auf unbestimmte Zeit (unter Beachtung von Ziff. 4.3);
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 1.6. sind Wiederwahl und Wiederberufung und die Ausübung mehre- 
  rer Funktionen durch eine Person zulässig;

 1.7. gelten für alle Wahl- und Berufungsämter die Regelungen des  
  Malteser Hilfsdienstes zur Konfessionalität;

 1.8. werden die Funktionen ehrenamtlich ausgeübt;

 1.9. ist eine Mitarbeit im Einzelfall auch ohne Mitgliedschaft möglich;

 1.10. können hauptamtliche Geschäftsführer bzw. Geschäftsführerin- 
  nen des Malteser Hilfsdienstes und seiner Tochtergesellschaften,  
  deren Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen, hauptamtliche Refe- 
  renten bzw. Referentinnen der Bundes-, Regional-, Diözesan- und  
  Ortsebene und hauptamtlich Tätige, die Personalverantwortung  
  tragen, nicht in Wahlämter der Diözesan- oder Ortsgliederung, in  
  der sie beschäftigt sind, und in Wahlämter auf Bundesebene ge- 
  wählt werden. Möglich ist die Mitgliedschaft in Kommissionen;

 1.11. können sich Funktionsträger bzw. Funktionsträgerinnen in Aus- 
  übung ihrer Funktion durch Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen  
  vertreten lassen. Die Befugnisse und Regelungen zur Wahl oder  
  Berufung von Funktionsträgern bzw. Funktionsträgerinnen gelten  
  in gleicher Weise auch für die Wahl oder Berufung ihrer Stellver- 
  treter bzw. Stellvertreterinnen.

 1.12. Weitere Einzelheiten zur Ausübung der Funktionen werden in  
  Funktionsbeschreibungen geregelt, die der Geschäftsführende  
  Vorstand beschließt. 

2. Ausbildung und Vorbereitung
 Die Berufung in Funktionen und das Führen von Funktionsbezeichnun- 
 gen im Malteser Hilfsdienst setzt eine entsprechende, gesetzlich geregelte  
 Ausbildung bzw. eine Ausbildung und Vorbereitung nach Richtlinien  
 voraus, die vom Geschäftsführenden Vorstand erlassen werden. Das  
 gilt auch für die Berufung in Funktionen und das Führen von sonstigen  
 Funktionsbezeichnungen, die nicht in Satzung und Leitfaden geregelt  
 sind.

3. Rechtsgeschäfte
 Funktionsträger bzw. Funktionsträgerinnen können Rechtsgeschäfte im  
 Namen oder mit Wirkung für den Malteser Hilfsdienst nur mit Genehmi- 
 gung oder aufgrund Bevollmächtigung bzw. Zuweisung von Kompe- 
 tenzen seitens des Geschäftsführenden Vorstandes (s. § 17) eingehen.  
 Das Nähere regeln Vollmachten und Kompetenzregelungen.

4. Ende der Funktionsausübung

 Sofern in Satzung und Leitfaden nicht anders geregelt, endet die Aus- 
 übung einer Funktion:

 4.1. bei Wahlen mit dem Ende der Wahlperiode, die grundsätzlich erst  
  mit der nächsten Wahl endet, oder durch Rücktritt; scheidet eine ge- 
  wählte Person während der laufenden Wahlperiode aus ihrer  
  Funktion aus, legt sie ihr Mandat nieder oder ist sie an deren Aus- 
  übung auf Dauer gehindert, tritt an ihre Stelle diejenige Person, die  
  im Wahlgang die nächsthöchste Stimmenzahl auf sich vereinigte;  
  ansonsten gelten etwaige Ersatzwahlen nur für die laufende Wahl- 
  periode;

 4.2. bei Berufung seitens einer Institution außerhalb des Malteser  
  Hilfsdienstes mit dem Ablauf der Amtszeit oder durch jederzeitig  
  zulässige Abberufung seitens des- bzw. derjenigen, der bzw. die  
  zur Berufung befugt ist, oder durch Rücktritt;

 4.3. bei Berufung in eine ehrenamtlich ausgeübte Funktion mit dem  
  Ablauf der Amtszeit oder durch jederzeit zulässige Abberufung  
  seitens des- bzw. derjenigen, der bzw. die zur Berufung befugt ist,  
  oder durch Rücktritt;

 4.4. bei Berufung in eine hauptamtlich ausgeübte Funktion durch je- 
  derzeit – unbeschadet der arbeitsrechtlichen Regelung – zulässige  
  Abberufung seitens derjenigen Person, die zur Berufung befugt ist. 

 4.5. Sollte die Neu- oder Wiederberufung nicht rechtzeitig mit dem Ab- 
  lauf der Amtszeit erfolgen, übt der Funktionsinhaber bzw. die  
  Funktionsinhaberin die Funktion kommissarisch bis zur erfolgten  
  Neu- oder Wiederberufung aus. 

 4.6. Erfolgte eine Berufung im Einvernehmen oder im Benehmen mit  
  anderen Funktionsträgern bzw. Funktionsträgerinnen, so gilt dies  
  grundsätzlich auch für die Abberufung.

§ 11 Organe; Ausschüsse und Kommissionen

1. Organe des Malteser Hilfsdienstes sind:

 - die Bundesversammlung (§ 12);

 - das Präsidium (§ 13);

 - der Geschäftsführende Vorstand (§ 17).
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2. Ausschüsse
 Die Organe können aus dem Kreis ihrer Mitglieder Ausschüsse bilden  
 und diesen die Regelung von ihnen obliegenden Aufgaben und dazuge- 
 hörige Entscheidungskompetenzen teilweise oder ganz übertragen. 

3. Kommissionen
 Die Organe können Kommissionen bilden. Im Gegensatz zu Ausschüs- 
 sen können in Kommissionen auch Nichtorganmitglieder, Funktions- 
 träger bzw. Funktionsträgerinnen der nachgeordneten Ebenen sowie  
 Nichtmitglieder des Malteser Hilfsdienstes mitwirken. Sofern im Einzel- 
 fall Entscheidungskompetenzen an eine Kommission übertragen wur- 
 den, muss die Mehrheit der stimmberechtigten Kommissionsmitglieder  
 bei Organmitgliedern liegen.

§ 12 Bundesversammlung 

1.  Zusammensetzung

 1.1  Der Bundesversammlung gehören mit Stimmrecht an:

  1.1.1  die Delegierten der Diözesangliederungen oder die Ersatz- 
   delegierten, letztere in der Reihenfolge der Stimmenzahl,  
   die sie bei ihrer Wahl erhalten haben;

  1.1.2  die Diözesanleiter bzw. Diözesanleiterinnen oder einer  
   bzw. eine ihrer Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen;

  1.1.3 je zwei weitere Vorstandsmitglieder der Diözesangliede- 
   rungen;

  1.1.4  die Regionalleiter bzw. Regionalleiterinnen oder einer bzw.  
   eine ihrer Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen;

  1.1.5  die gewählten Mitglieder des Bundesjugendführungskreises;

  1.1.6  die stimmberechtigten Mitglieder des Präsidiums.

 1.2  Die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands sowie die Regi- 
  onal- und Diözesangeschäftsführer bzw. Regional- und Diözesan- 
  geschäftsführerinnen gehören der Bundesversammlung mit bera- 
  tender Stimme an.

 1.3  Die Mitglieder der Bundesversammlung üben ihre Funktion un- 
  ter Beachtung ihrer Mitverantwortung für die Gesamtbelange des  
  Malteser Hilfsdienstes auf Bundesebene aus.

 1.4  Der Präsident bzw. die Präsidentin kann zur Bundesversammlung  
  Gäste einladen und leitende Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen des  
  Malteser Hilfsdienstes oder andere sachkundige Personen mit be- 
  ratender Stimme hinzuziehen.

2.  Wahl der Delegierten

 2.1  Die Delegierten und die Ersatzdelegierten werden von den Diö- 
  zesanversammlungen gemäß Leitfaden gewählt. 

 2.2  Die Anzahl der Delegierten legt die Bundesversammlung auf- 
  grund des jeweiligen Bestandes an ordentlichen Mitgliedern ein- 
  heitlich für alle Diözesangliederungen fest. Sie soll die Anzahl der  
  anderen Mitglieder der Bundesversammlung (Ziff. 1.1.2 bis 1.1.6)  
  übersteigen, aber um nicht mehr als fünfundzwanzig Prozent. Un- 
  abhängig von dieser Festlegung kann jedoch jede Diözesangliede- 
  rung mindestens zwei Delegierte entsenden. 

3.  Arbeitsweise

 3.1  Die Bundesversammlung wird einmal jährlich vom Präsidenten  
  bzw. der Präsidentin oder von einem der Vizepräsidenten bzw.  
  einer der Vizepräsidentinnen einberufen und geleitet. Außerdem  
  ist die Bundesversammlung einzuberufen, wenn das Interesse des  
  Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von einem Drit- 
  tel der ordentlichen Mitglieder oder der stimmberechtigten Mit- 
  glieder der Bundesversammlung unter Angabe von Zweck und  
  Grund schriftlich gegenüber dem Präsidenten bzw. der Präsiden- 
  tin verlangt wird. 

  Die Einberufung erfolgt in Textform unter Wahrung einer Frist von  
  vier Wochen mit Angabe der Tagesordnung. Die Bundesversamm- 
  lung ist bei ordnungsgemäßer Einberufung ohne Rücksicht auf die  
  Zahl der anwesenden Stimmberechtigten beschlussfähig. 

 3.2  Die Bundesversammlung kann zu Beginn der Sitzung auf Vor- 
  schlag des Präsidenten bzw. der Präsidentin mit einfacher Mehr- 
  heit der abgegebenen Stimmen einen gesonderten Versammlungs- 
  leiter bzw. eine gesonderte Versammlungsleiterin wählen.

 3.3  Jeder bzw. jede Stimmberechtigte hat eine Stimme, die nur persön- 
  lich und unmittelbar ausgeübt werden kann. 

 3.4  Beschlüsse der Bundesversammlung bedürfen – soweit die Sat- 
  zung nichts anderes vorschreibt – der einfachen Mehrheit der gül- 
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  tig abgegebenen Stimmen. Die einfache Mehrheit ist erreicht, wenn  
  ein Antrag mehr als die Hälfte der gültig abgegebenen Stimmen  
  auf sich vereint. Stimmenthaltungen werden dabei nicht mitge- 
  zählt.

 3.5  Bei der Wahl eines bzw. einer von mehreren Kandidaten bzw.  
  Kandidatinnen ist diejenige Person gewählt, die mehr als die Hälf- 
  te der abgegebenen Stimmen auf sich vereint. Erreicht auch im  
  zweiten Wahlgang keiner bzw. keine der Kandidaten bzw. Kan- 
  didatinnen mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen, so  
  kommt es im dritten Wahlgang zur Stichwahl unter den beiden  
  Kandidaten bzw. Kandidatinnen, die im zweiten Wahlgang die  
  meisten Stimmen auf sich vereinigen konnten. Im dritten Wahl- 
  gang (Stichwahl) ist der- bzw. diejenige der Kandidaten bzw. Kan- 
  didatinnen gewählt, der bzw. die die meisten Stimmen auf sich  
  vereinigen kann.

 3.6  Wahlen erfolgen in geheimer Abstimmung, Beschlüsse in offener  
  Abstimmung, sofern die Bundesversammlung kein anderes Ver- 
  fahren beschließt.

 3.7  Über die Ergebnisse der Bundesversammlung wird ein Protokoll  
  angefertigt, das vom Versammlungsleiter bzw. von der Versamm- 
  lungsleiterin und vom Protokollführer bzw. von der Protokollfüh- 
  rerin unterzeichnet und den Mitgliedern der Bundesversammlung  
  in Textform zugeleitet wird.

4.  Aufgaben

 4.1  Die Bundesversammlung berät und entscheidet über grundsätz- 
  liche Angelegenheiten im Rahmen von Zweck und Aufgaben des  
  Malteser Hilfsdienstes im Sinne des § 2 dieser Satzung. 

 4.2  Der Bundesversammlung obliegen insbesondere:

  4.2.1. die Festlegung der Mitgliedsbeiträge (§ 5);

  4.2.2. die Festlegung der Anzahl von Delegierten (§ 12 Ziff. 2.2);

  4.2.3. die Entgegennahme und Beratung der Berichte des Präsidi- 
   ums und des Geschäftsführenden Vorstandes;

  4.2.4. die Entgegennahme und Beratung des Jahresabschlusses  
   des Malteser Hilfsdienstes sowie des Berichts der Rech- 
   nungsprüfungskommission (§ 20 Ziff. 4) und des Berichts  
   der Prüfungsergebnisse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft;

  4.2.5. die Entlastung des Präsidiums;

  4.2.6. die Wahl von Mitgliedern des Präsidiums (§ 13 Ziff. 2.1);

  4.2.7. die Wahl von Mitgliedern der Wahlkommission 
   (§ 19 Ziff. 2.2);

  4.2.8. die Wahl der Mitglieder der Rechnungsprüfungs-
   kommission (§ 20 Ziff. 2);

  4.2.9. die Wahl der Mitglieder des Schiedsgerichts (§ 22 Ziff. 2);

  4.2.10. die Beschlussfassung über die Geschäftsordnung von 
   Ausschüssen und Kommissionen der Bundesversammlung;

  4.2.11. die Beschlussfassung über Satzungsänderungen (§ 24 Ziff. 2);

  4.2.12. die Beschlussfassung über sonstige Anträge;

  4.2.13. die Beschlussfassung über die Auflösung (§ 25 Ziff. 2).

5.  Die Bundesversammlung gibt sich eine Verfahrens- und Wahlordnung.

§ 13 Präsidium

1. Zusammensetzung

 1.1. Dem Präsidium gehören mit Stimmrecht an:

  1.1.1. der Präsident bzw. die Präsidentin (§ 14);

  1.1.2. zwei Vizepräsidenten bzw. Vizepräsidentinnen (§ 14 Ziff. 3);

  1.1.3. eine Vizepräsidentin als Generaloberin; sie vertritt die Be- 
   lange des Malteser Hilfsdienstes in ihrem Fachbereich auf  
   Bundesebene und koordiniert die Tätigkeit der Diö- 
   zesanoberinnen; die Generaloberin übt ihre Funktion in Ab- 
   stimmung mit der Bundesleitung aus. 

  1.1.4. zwei Vertreter bzw. Vertreterinnen der Deutschen Assozia- 
   tion des Malteserordens; ihnen obliegt die Sorge um ein  
   enges Zusammenwirken zwischen dem Malteser Hilfs- 
   dienst und der Deutschen Assoziation des Malteserordens;

  1.1.5. ein Vertreter bzw. eine Vertreterin des Deutschen Caritas- 
   verbandes; 
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  1.1.6. der Bundesseelsorger; ihm obliegen die Sorge um die reli- 
   giösen und kirchlichen Belange im Malteser Hilfsdienst und  
   die Vertretung dieser Belange im kirchlichen Raum auf  
   Bundesebene;

  1.1.7. der Bundesarzt bzw. die Bundesärztin; er bzw. sie vertritt  
   die Belange des Malteser Hilfsdienstes in seinem bzw.  
   ihrem Fachbereich auf Bundesebene. Er bzw. sie koordi- 
   niert die Tätigkeit der Diözesanärzte bzw. Diözesanärztin- 
   nen. Der Bundesarzt bzw. die Bundesärztin übt seine bzw.  
   ihre Funktion in Abstimmung mit der Bundesleitung aus. 

  1.1.8. der Bundesfinanzkurator bzw. die Bundesfinanzkura- 
   torin; ihm bzw. ihr obliegt die Beratung des Präsidiums in  
   Bezug auf die Aufsicht und Kontrolle des Geschäftsführen- 
   den Vorstands in Finanz- und Wirtschaftsangelegenheiten.  
   Er bzw. sie koordiniert die Tätigkeit der Diözesanfinanzku- 
   ratoren bzw. Diözesanfinanzkuratorinnen. Der Bundesfi- 
   nanzkurator bzw. die Bundesfinanzkuratorin übt seine  
   bzw. ihre Funktion in Abstimmung mit der Bundesleitung  
   aus.

  1.1.9. ein Vertreter bzw. eine Vertreterin aus dem Kreis der Regio- 
   nalleiter bzw. Regionalleiterinnen;

  1.1.10. zwei Vertreter bzw. Vertreterinnen aus dem Kreis der Diö- 
   zesanleiter bzw. Diözesanleiterinnen;

  1.1.11. zwei Vertreter bzw. Vertreterinnen aus dem Kreis der Be- 
   auftragten der Ortsgliederungen bzw. der Vorsitzenden  
   von Ortsvereinen;

  1.1.12. vier Mitglieder der aktiven Helferschaft, darunter mindes- 
   tens ein weibliches und ein männliches Mitglied;

  1.1.13. der Bundesjugendsprecher bzw. die Bundesjugendspreche- 
   rin und 

  1.1.14.  ein weiteres Mitglied der Malteser Jugend.

 1.2. Dem Präsidium gehören mit beratender Stimme an:

  1.2.1. die Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes (§ 17);

  1.2.2. ein Vertreter bzw. eine Vertreterin der Regionalgeschäfts- 
   führer bzw. Regionalgeschäftsführerinnen;

  1.2.3. ein Vertreter bzw. eine Vertreterin der Diözesangeschäfts- 
   führer bzw. Diözesangeschäftsführerinnen.

 1.3. Für die in den Ziffern 1.1.4 bis 1.1.14 sowie 1.2.2 bis 1.2.3 genann- 
  ten Mitglieder können Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen ge- 
  wählt bzw. berufen werden. 

 1.4. Die Mitglieder des Präsidiums üben ihre Funktion unter Beach- 
  tung ihrer Mitverantwortung für die Gesamtbelange des Malteser  
  Hilfsdienstes auf Bundesebene aus.

 1.5. Der Präsident bzw. die Präsidentin kann zu den Sitzungen Gäste  
  einladen und leitende Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen des Mal- 
  teser Hilfsdienstes oder andere sachkundige Personen mit bera- 
  tender Stimme hinzuziehen.

 1.6. Die Präsidenten bzw. die Präsidentinnen der Deutschen Assozia- 
  tion des Malteserordens und des Deutschen Caritasverbandes  
  oder ihre Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen können an den  
  Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen.

2. Amtsbestellung

 2.1. Die von der Bundesversammlung auf Vorschlag der Wahlkommis- 
  sion zu wählenden Mitglieder des Präsidiums sind:

  2.1.1  der Präsident bzw. die Präsidentin sowie die Vizepräsiden- 
   ten bzw. Vizepräsidentinnen,

  2.1.2  die Generaloberin,

  2.1.3  der Bundesarzt bzw. die Bundesärztin,

  2.1.4  der Bundesfinanzkurator bzw. die Bundesfinanzkuratorin,

  2.1.5  der Vertreter bzw. die Vertreterin der Regionalleiter bzw.  
   Regionalleiterinnen,

  2.1.6  die Vertreter bzw. Vertreterinnen der Diözesanleiter bzw.  
   Diözesanleiterinnen, 

  2.1.7  die Vertreter bzw. Vertreterinnen der Beauftragten der Orts- 
   gliederungen bzw. Vorsitzenden von Ortsvereinen,

  2.1.8  die Mitglieder der aktiven Helferschaft.
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 2.2. Der Bundesjugendsprecher bzw. die Bundesjugendsprecherin und  
  das weitere Mitglied der Malteser Jugend im Präsidium werden  
  gemäß Jugendordnung von der Bundesjugendversammlung ge- 
  wählt.

 2.3. Berufene Mitglieder im Präsidium sind:

  2.3.1 die Vertreter bzw. Vertreterinnen der Deutschen Assozia- 
   tion des Malteserordens und des Deutschen Caritasverban- 
   des; sie werden von ihren jeweils zuständigen Gremien ent- 
   sandt;

  2.3.2 der Bundesseelsorger; er wird von der Deutschen Bischofs- 
   konferenz entsandt.

 2.4. Die Vertreter bzw. Vertreterinnen der Regional- und Diözesange- 
  schäftsführer bzw. der Regional- und Diözesangeschäftsführerin- 
  nen werden auf Vorschlag der Wahlkommission vom Präsidium  
  berufen.

 2.5. Scheiden der Präsident bzw. die Präsidentin oder die Vizepräsi- 
  denten bzw. Vizepräsidentinnen oder die Generaloberin während  
  der laufenden Wahlperiode aus ihrer Funktion aus, legen sie ihr  
  Mandat nieder oder sind sie an dessen Ausübung auf Dauer gehin- 
  dert, finden Ersatzwahlen nur für die laufende Wahlperiode des  
  Präsidiums statt.

 2.6. Etwaige Ersatzberufungen der Funktionsträger bzw. Funktionsträ- 
  gerinnen in Ziff. 2.3 gelten nur für die laufende Wahlperiode des  
  Präsidiums.

 2.7. Der Präsident bzw. die Präsidentin und ein Vizepräsident bzw.  
  eine Vizepräsidentin müssen Mitglieder der Deutschen Assozia- 
  tion des Malteserordens sein.

3. Arbeitsweise

 3.1. Das Präsidium tagt mindestens dreimal jährlich.

 3.2. Die Sitzungen werden durch den Präsidenten bzw. die Präsiden- 
  tin unter Mitteilung der Tagesordnung mit einer Frist von vier Wo- 
  chen in Textform einberufen und geleitet. Die Einberufungsfrist  
  kann aus wichtigem Grund angemessen verkürzt werden.

 3.3. Der Präsident bzw. die Präsidentin kann eine außerordentliche  
  Sitzung einberufen; er bzw. sie muss sie einberufen, wenn min- 
  destens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder die Einberu- 
  fung beim Präsidenten bzw. bei der Präsidentin schriftlich ver- 
  langt.

 3.4. Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner  
  stimmberechtigten Mitglieder anwesend oder durch eine Stimm- 
  rechtsübertragung vertreten sind. Mitglieder, die an der Sitzung  
  zulässigerweise per Telefon- oder Videokonferenz teilnehmen,  
  zählen mit. Erweist sich das Präsidium in einer Sitzung als nicht  
  beschlussfähig, so ist binnen zwei Wochen eine zweite Sitzung mit  
  gleicher Tagesordnung einzuberufen, in der dann das Präsidium  
  ohne Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden oder durch eine  
  Stimmrechtsübertragung vertretenen stimmberechtigten Mitglie- 
  der beschlussfähig ist. Hierauf ist in der Einberufung hinzuweisen.

 3.5. Beschlüsse des Präsidiums werden – ausgenommen die in Ziffer  
  3.9 genannten Fälle – mit einfacher Mehrheit der abgegebenen  
  Stimmen gefasst und vom Sitzungsleiter bzw. von der Sitzungslei- 
  terin festgestellt. 

 3.6. Grundsätzlich werden Beschlüsse in Präsenzsitzungen gefasst.  
  Sofern eine persönliche Teilnahme an einer Präsenzsitzung aus  
  wichtigen Gründen nicht möglich ist, können einzelne Mitglieder  
  des Präsidiums auch per Telefon- oder per Videokonferenz an ei- 
  ner Sitzung teilnehmen. Über die Zulässigkeit entscheidet der Prä- 
  sident bzw. die Präsidentin.

 3.7. Sofern es aufgrund der Dringlichkeit ausnahmsweise geboten ist,  
  können Beschlüsse im Wege einer Telefon- oder Videokonferenz  
  gefasst werden. Das Präsidium wird in diesen Fällen durch den  
  Präsidenten bzw. die Präsidentin unter Mitteilung der Tagesord- 
  nung mit einer Frist von zwei Wochen in Textform einberufen  
  und geleitet. Die Einberufungsfrist kann aus wichtigem Grund  
  angemessen verkürzt werden. Sofern eine persönliche Teilnahme  
  einzelner stimmberechtigter Präsidiumsmitglieder an der Telefon-  
  oder Videokonferenz nicht möglich ist, kann die Zustimmungs-  
  oder Ablehnungsentscheidung auch in Textform mitgeteilt wer- 
  den. Für die Beschlussfassung gelten Ziff. 3.5 und 3.10 entspre- 
  chend.
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 3.8. Grundsätzlich sollen Stimmrechte von dem jeweiligen Funk- 
  tionsträger bzw. der Funktionsträgerin persönlich wahrgenom- 
  men werden. Nimmt er bzw. sie die Rechte nicht wahr, können die  
  Stimmrechte im Einzelfall nur durch einen Bevollmächtigten bzw.  
  eine Bevollmächtigte wahrgenommen werden. Die Vollmacht  
  bedarf der Textform. Als Bevollmächtigter bzw. Bevollmächtigte  
  kommt ausschließlich ein anderes stimmberechtigtes Mitglied des  
  Präsidiums in Betracht. Kein Mitglied darf mehr als zwei Stimmen  
  auf sich vereinigen. 

 3.9. Der Beschluss über einen Antrag an die Bundesversammlung auf  
  Satzungsänderung (§ 24) bedarf der Dreiviertelmehrheit, der Be- 
  schluss über einen Antrag an die Bundesversammlung auf Auflö- 
  sung (§ 25) bedarf der Einstimmigkeit der abgegebenen Stimmen.

 3.10. Über die Sitzung wird ein Ergebnisprotokoll angefertigt, das vom  
  Sitzungsleiter bzw. der Sitzungsleiterin und vom Protokollführer  
  bzw. der Protokollführerin unterzeichnet und den Mitgliedern in  
  Textform zugeleitet wird.

 3.11. Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die sich das Präsidium  
  gibt.

4. Aufgaben

 4.1. Der Präsident bzw. die Präsidentin und das Präsidium beraten  
  und entscheiden über die verbandspolitischen und strategischen  
  Richtlinien des Malteser Hilfsdienstes im Sinne des § 2. Dem Prä- 
  sidium obliegen die Aufsicht und Kontrolle über den Geschäfts- 
  führenden Vorstand. Es trägt Sorge für das katholische Profil des  
  Malteser Hilfsdienstes. 

 4.2. Insbesondere obliegen dem Präsidium:

  4.2.1. der Vorschlag an die Bundesversammlung zur Festlegung  
   der Mitgliedsbeiträge (§ 5);

  4.2.2. die Beschlussfassung über den Leitfaden (§ 21 Ziff. 2);

  4.2.3. die Errichtung von Regional- und Diözesangliederungen  
   und gleichgeordneter Gliederungen;

  4.2.4. die Beschlussfassung über Regelungen zur Konfessionalität;

  4.2.5. die Berufung und Abberufung der Mitglieder des Ge- 
   schäftsführenden Vorstandes (§ 17) auf Vorschlag des Prä- 

   sidenten bzw. der Präsidentin und die Beschlussfassung  
   über die Geschäftsordnung des Geschäftsführenden Vor- 
   standes auf Vorschlag der Wirtschaftskommission (§ 16  
   Ziff. 2.2.9);

  4.2.6. die Beratung und Beschlussfassung über die Bundesstrategie;

  4.2.7. die Beratung des jährlichen Fortschrittsberichts des Ge- 
   schäftsführenden Vorstands zur Umsetzung der Bundes- 
   strategie;

  4.2.8. die Genehmigung von Regelungen des internen Finanzaus- 
   gleichs und von verbandspolitisch und strategisch beson- 
   ders bedeutsamen Maßnahmen oder Planungen des Ge- 
   schäftsführenden Vorstands;

  4.2.9. Beschlussfassung über die Zuordnung von Diensten in et- 
   waige Tochtergesellschaften des Malteser Hilfsdienstes auf  
   Vorschlag der Wirtschaftskommission (§ 16 Ziff. 2.2.4);

  4.2.10. die Entgegennahme und Beratung des Berichts des Ge- 
   schäftsführenden Vorstands zur Entwicklung der Tochter- 
   gesellschaften;

  4.2.11. die Genehmigung des Budgets des Malteser Hilfsdienstes  
   inkl. des Budgets, der Investitions- und Personalplanung  
   für das Generalsekretariat auf Vorschlag der Wirtschafts- 
   kommission;

  4.2.12. die Genehmigung des Jahresabschlusses des Malteser Hilfs- 
   dienstes auf Vorschlag der Wirtschaftskommission (§ 16  
   Ziff. 2.2.5);

  4.2.13. die Bestimmung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft auf  
   Vorschlag der Wirtschaftskommission (§ 16 Ziff. 2.2.6);

  4.2.14. die Entlastung des Geschäftsführenden Vorstandes auf  
   Vorschlag der Wirtschaftskommission (§ 16 Ziff. 2.2.8);

  4.2.15. die Beschlussfassung über die Verfahrens- und Wahlord- 
   nung für die Diözesan- und Ortsversammlungen;

  4.2.16. die Beschlussfassung über die Geschäftsordnung der Aus- 
   schüsse und Kommissionen des Präsidiums;

  4.2.17. die Beschlussfassung über die Geschäftsordnung der Rech- 
   nungsprüfungskommission (§ 20 Ziff. 3);
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  4.2.18. die Beschlussfassung über die Schiedsgerichtsordnung als  
   Teil des Leitfadens;

  4.2.19. die Behandlung von Anträgen der Regional- und Diöze- 
   sangremien.

§ 14 Präsident bzw. Präsidentin

1. Der Präsident bzw. die Präsidentin repräsentiert den Malteser Hilfs- 
 dienst in Kirche, Staat und Gesellschaft. Er bzw. sie trägt Sorge für das  
 geistig-religiöse Profil, die Verbandskultur und den Zusammenhalt des  
 Malteser Hilfsdienstes; insbesondere führt, motiviert und begleitet er  
 bzw. sie die Regionalleiter bzw. Regionalleiterinnen.

2. Er bzw. sie vertritt den Malteser Hilfsdienst gegenüber der Deutschen  
 Assoziation des Malteserordens.

3. Er bzw. sie wird bei seiner bzw. ihrer Amtsführung durch Vizepräsi- 
 denten bzw. Vizepräsidentinnen unterstützt und beraten sowie im Ver- 
 hinderungsfall vertreten. Die Aufgabenverteilung stimmt der Präsident  
 bzw. die Präsidentin mit den Vizepräsidenten bzw. Vizepräsidentinnen  
 sowie der Generaloberin ab.

4. Der Präsident bzw. die Präsidentin vertritt den Malteser Hilfsdienst bei  
 Rechtsgeschäften, die den Geschäftsführenden Vorstand selbst oder die  
 Vorstandsmitglieder persönlich betreffen. Entsprechende Entscheidun- 
 gen trifft er bzw. sie im Einvernehmen mit dem Präsidenten bzw. der  
 Präsidentin der Deutschen Assoziation des Malteserordens.

§ 15 Präsidialausschuss

1. Zusammensetzung

 1.1. Der Präsidialausschuss ist ein Ausschuss des Präsidiums.

 1.2. Ihm gehören an:

  1.2.1 der Präsident bzw. die Präsidentin, 

  1.2.2 die zwei Vizepräsidenten bzw. Vizepräsidentinnen, 

  1.2.3 die Generaloberin und 

  1.2.4 der Bundesfinanzkurator bzw. die Bundesfinanzkuratorin. 

 1.3. Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende des Geschäftsführenden  
  Vorstands ist Mitglied des Präsidialausschusses mit beratender  
  Stimme. 

2.  Aufgaben  
 Dem Präsidialausschuss obliegen insbesondere:

 2.1. die Vorbereitung der Beratung und Beschlussfassung des Präsidi- 
  ums über die Bundesstrategie (§ 13 Ziff. 4.2.6) sowie

 2.2. die Vorbereitung der Sitzungen des Präsidiums. 

3.  Arbeitsweise

 3.1.  Der Präsidialausschuss tritt außerhalb der Präsidiumssitzungen  
  nach Bedarf, jedoch mindestens dreimal jährlich zusammen.

 3.2.  Zu den Sitzungen können Gäste eingeladen und leitende Mitarbei- 
  ter bzw. Mitarbeiterinnen des Malteser Hilfsdienstes oder andere  
  sachkundige Personen mit beratender Stimme hinzugezogen  
  werden.

 3.3.  Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die das Präsidium be- 
  schließen kann.
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§ 16 Wirtschaftskommission

1. Zusammensetzung

 1.1 Die Wirtschaftskommission ist eine Kommission des Präsidiums.

 1.2 Ihr gehören an:

  1.2.1 der Präsident bzw. die Präsidentin, 

  1.2.2 der Bundesfinanzkurator bzw. die Bundesfinanzkuratorin  
   sowie 

  1.2.3 ein weiteres Mitglied des Präsidiums; es wird auf Vorschlag  
   des Präsidenten bzw. der Präsidentin aus der Mitte der  
   stimmberechtigten Mitglieder des Präsidiums durch das  
   Präsidium berufen.

  1.2.4 Darüber hinaus können zwei weitere Personen, darunter  
   auch Nichtmitglieder des Malteser Hilfsdienstes, auf Vor- 
   schlag des Präsidenten bzw. der Präsidentin durch das Prä- 
   sidium berufen werden.

 1.3. Die Mitglieder der Wirtschaftskommission wählen aus ihrer Mitte  
  einen Vorsitzenden bzw. eine Vorsitzende sowie dessen bzw. de- 
  ren Stellvertreter bzw. Stellvertreterin.

2. Aufgaben

 2.1. Die Wirtschaftskommission unterstützt das Präsidium bei der Aus- 
  übung seiner Aufsichts- und Kontrollfunktion. Ihr obliegt die Auf- 
  sicht und Kontrolle über den Geschäftsführenden Vorstand in fi- 
  nanziellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Der Geschäfts- 
  führende Vorstand hat der Wirtschaftskommission dazu auf Ver- 
  langen unverzüglich Auskunft über Angelegenheiten des Malte- 
  ser Hilfsdienstes zu geben und ihr Einsicht in die Bücher und  
  Schriften zu gestatten. Die Kommission kann damit auch einzelne  
  ihrer Mitglieder oder für bestimmte Aufgaben besondere Sach- 
  verständige beauftragen.

 2.2. Ihr obliegen insbesondere:

  2.2.1  die Zustimmung zu genehmigungspflichtigen Rechtsge- 
   schäften des Geschäftsführenden Vorstands;

  2.2.2  die Prüfung von verbandspolitisch und strategisch beson- 
   ders bedeutsamen Maßnahmen oder Planungen des Ge- 
   schäftsführenden Vorstands in finanzieller und wirtschaftli- 
   cher Hinsicht;

  2.2.3  die Beratung und der Beschlussvorschlag an das Präsidium  
   zu Regelungen des internen Finanzausgleichs;

  2.2.4  die Beratung und Beschlussvorlage an das Präsidium zur  
   Zuordnung von Diensten in etwaige Tochtergesellschaften  
   des Malteser Hilfsdienstes;

  2.2.5  die Beratung des Budgets des Malteser Hilfsdienstes inkl.  
   des Budgets, der Investitions- und Personalplanung für das  
   Generalsekretariat sowie die Beratung des Jahresabschlus- 
   ses als Beschlussvorschlag an das Präsidium;

  2.2.6  der Beschlussvorschlag an das Präsidium für die Bestim- 
   mung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; 

  2.2.7  die Festlegung des Prüfungsumfangs sowie die Entgegen- 
   nahme und Beratung des Berichts der Wirtschaftsprüfungs- 
   gesellschaft;

  2.2.8  der Beschlussvorschlag an das Präsidium zur Entlastung  
   des Geschäftsführenden Vorstands;

  2.2.9  der Beschlussvorschlag an das Präsidium für eine Ge- 
   schäftsordnung des Geschäftsführenden Vorstands.

 2.3. Arbeitsweise

  2.3.1. Die Wirtschaftskommission tritt außerhalb der Präsidiums- 
   sitzungen nach Bedarf, jedoch mindestens dreimal jährlich  
   zusammen.

  2.3.2. Zu den Sitzungen können Gäste eingeladen und leitende  
   Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterinnen des Malteser Hilfsdiens- 
   tes oder andere sachkundige Personen mit beratender Stim- 
   me hinzugezogen werden.

  2.3.3. Das Nähere regelt eine Geschäftsordnung, die das Präsidi-
   um beschließen kann.
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§ 17 Geschäftsführender Vorstand 

1.  Zusammensetzung
 Dem Geschäftsführenden Vorstand gehören der Vorsitzende bzw. die 

Vorsitzende und ein bis drei weitere Mitglieder an. Sie sind Vorstand im 
Sinne von § 26 BGB und jeweils zu zweit vertretungsberechtigt. Die Mit-
glieder des Geschäftsführenden Vorstands sind für Rechtsgeschäfte mit 
anderen gemeinnützigen Rechtsträgern von den Beschränkungen des § 
181 2. Alt. BGB befreit. Darüber hinaus kann einem oder mehreren Mit-
gliedern des Geschäftsführenden Vorstands für ein einzelnes, konkretes 
Rechtsgeschäft durch jeweiligen Beschluss der Wirtschaftskommission 
des Präsidiums Befreiung von den Beschränkungen des § 181 2. Alt. 
BGB erteilt werden. Die Anzahl der Mitglieder des Geschäftsführenden 
Vorstands wird durch Beschluss des Präsidiums festgelegt. Die Zahlung 
einer Vergütung ist zulässig.

 
2.  Geschäftsführung
 Die Geschäftsführung dient ausschließlich der Erfüllung der gemeinnüt-

zigen und mildtätigen Zwecke sowie der satzungsgemäßen Aufgaben. 

3.  Arbeitsweise

 3.1  Das Nähere zur Arbeitsweise des Geschäftsführenden Vorstands  
 regelt eine Geschäftsordnung, die das Präsidium beschließen  
 kann. 

 3.2  Darin enthalten sind:

  3.2.1. die gemäß § 16 Ziff. 2.2.1 dem Genehmigungsvorbehalt  
  durch die Wirtschaftskommission des Präsidiums unterlie- 
  genden Planungen oder Maßnahmen; 

  3.2.2. die Aufgabenzuweisungen und Kompetenzgrenzen für die  
   Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstands.

4.  Aufgaben
 Dem Geschäftsführenden Vorstand obliegen insbesondere:

 4.1. die operative Führung und Vertretung des Malteser Hilfsdienstes  
 nach Maßgabe der Satzung, des Leitfadens und den Beschlüssen  
 von Bundesversammlung und Präsidium;

 4.2. die Koordinierung und Überwachung der Tätigkeit der Regional-  
 und Diözesangliederungen und gleichgeordneter Gliederungen  
 (§ 13 Ziff. 4.2.3);

 4.3. die Rechts- und Fachaufsicht über alle nachgeordneten Ebenen;

 4.4. die Wahrnehmung 
  - der Aufsicht über die Malteser Hilfsdienst Ortsvereine;
  - der sonstigen Rechte des Gesamtvereins gegenüber den  
   Malteser Hilfsdienst Ortsvereinen nach Maßgabe der Satzung  
   und des Leitfadens des Gesamtvereins.

  Diese Aufgaben und Rechte kann der Geschäftsführende Vorstand  
  ganz oder teilweise auf die Diözesanleitungen übertragen. Nähe- 
  res dazu regelt der Leitfaden.

§ 18 Bundesleitung

1. Zusammensetzung
 Der Präsident bzw. die Präsidentin und der Vorsitzende bzw. die Vor- 
 sitzende des Geschäftsführenden Vorstands bilden die Bundesleitung. 

2. Arbeitsweise
 Der Präsident bzw. die Präsidentin und der Vorsitzende bzw. die Vor- 
 sitzende des Geschäftsführenden Vorstands üben diese Funktion in  
 engem Zusammenwirken und fortlaufender gegenseitiger Information  
 und Unterstützung aus. Für die Entscheidungen der Bundesleitung gilt  
 das Konsensprinzip. 

3. Aufgaben
 Der Bundesleitung obliegen insbesondere:

 3.1. die Koordination der Zusammenarbeit von Präsidium und Ge- 
  schäftsführendem Vorstand; 

 3.2. die Führung der Regionalleitungen.
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§ 19 Wahlkommission

1. Zusammensetzung
 Die Wahlkommission ist eine Kommission der Bundesversammlung  
 (§ 12). Ihr gehören an:

 1.1 der Präsident bzw. die Präsidentin;

 1.2 zwei Vertreter bzw. Vertreterinnen der Deutschen Assoziation des  
  Malteserordens;

 1.3 ein Regionalleiter bzw. eine Regionalleiterin;

 1.4 ein Diözesanleiter bzw. eine Diözesanleiterin;

 1.5 eine Diözesanoberin;

 1.6 ein Beauftragter bzw. eine Beauftragte einer Ortsgliederung bzw.  
  ein Vorsitzender bzw. eine Vorsitzende eines Malteser Hilfsdienst  
  Ortsvereins;

 1.7 ein weibliches und ein männliches Mitglied der aktiven Helfer- 
  schaft sowie

 1.8 ein Vertreter bzw. eine Vertreterin der Malteser Jugend.

 1.9 Hauptamtlich Tätige können nicht Mitglied der Wahlkommission  
  sein.

2. Amtsbestellung

 2.1. Die Kommissionsmitglieder gemäß Ziffer 1.2 werden von ihrem  
  zuständigen Gremium berufen.

 2.2. Die Kommissionsmitglieder gemäß den Ziffern 1.3 bis 1.8 werden  
  aufgrund von Vorschlägen aus dem Kreis der genannten Funk- 
  tionsträger bzw. Funktionsträgerinnen von der Bundesversamm- 
  lung für die Dauer von vier Jahren gewählt.

 2.3. Die Wahlen erfolgen in der Bundesversammlung, die der turnus- 
  mäßigen Wahl des Präsidenten bzw. der Präsidentin vorausgeht.

 2.4. Die Mitglieder der Wahlkommission wählen aus ihrer Mitte einen  
  Vorsitzenden bzw. eine Vorsitzende sowie dessen bzw. deren  
  Stellvertreter bzw. Stellvertreterin.

3. Aufgaben
 Der Wahlkommission obliegen 

 3.1 die formale Prüfung von möglichen Kandidaten bzw. Kandidatin- 
  nen und Unterbereitung von Vorschlägen:

  3.1.1 an die Bundesversammlung für die Wahl der zu wählenden  
   Mitglieder des Präsidiums (§ 13 Ziff. 2.1);

  3.1.2 an die Bundesversammlung für die Wahl der Mitglieder der  
   Rechnungsprüfungskommission (§ 20 Ziff. 2);

  3.1.3 an die Bundesversammlung für die Wahl der Mitglieder des  
   Schiedsgerichts (§ 22 Ziff. 2);

  3.1.4 an das Präsidium zur Berufung von jeweils einem Regional-  
   und einem Diözesangeschäftsführer bzw. einer Regional-  
   und einer Diözesangeschäftsführerin (§ 13 Ziff. 2.4);

 3.2. die Information und Aufklärung über Inhalte und Anforderungen  
  an das jeweilige Wahl- bzw. Berufungsamt.

4. Arbeitsweise

 4.1. Die Vorschläge für die Wahl des Präsidenten bzw. der Präsidentin  
  und der Vizepräsidenten bzw. Vizepräsidentinnen (§ 13 Ziff. 2.1.1)  
  bedürfen vor ihrer Vorlage an die Bundesversammlung der Zu- 
  stimmung des Präsidenten bzw. der Präsidentin der Deutschen  
  Assoziation des Malteserordens.

 4.2. Sofern Mitglieder der Wahlkommission für ein Wahlamt im Präsi- 
  dium, des Schiedsgerichts oder der Rechnungsprüfungskommis- 
  sion kandidieren, nehmen sie an den Beratungen zu Wahlvorschlä- 
  gen, die die eigene Person betreffen, nicht teil.

 4.3. Das Nähere zur Arbeitsweise der Wahlkommission regelt eine  
  Geschäftsordnung, die die Bundesversammlung beschließen kann.
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§ 20 Rechnungsprüfungskommission

1. Zusammensetzung

 1.1. Die Rechnungsprüfungskommission ist eine Kommission der  
  Bundesversammlung.

 1.2. Ihr gehören an:

  1.2.1. der Finanzkurator bzw. die Finanzkuratorin einer Diö- 
   zesangliederung als Vorsitzender bzw. Vorsitzende und

  1.2.2. vier weitere Mitglieder.

2. Amtsbestellung
 Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission werden von der  
 Bundesversammlung auf Vorschlag der Wahlkommission für die Dau- 
 er von vier Jahren gewählt.  

3. Arbeitsweise 
 Das Nähere zur Arbeitsweise der Rechnungsprüfungskommission re- 
 gelt eine Geschäftsordnung, die das Präsidium beschließen kann.

4. Aufgabe
 Die Rechnungsprüfungskommission prüft den Jahresabschluss des Ge- 
 neralsekretariats hinsichtlich der satzungsgemäßen Verwendung der  
 Mittel.

§ 21 Leitfaden 

1. Der Leitfaden ist ein ergänzender und in seinen Normen verbindlicher  
 Bestandteil der Satzung, der insbesondere

 - die geistig-religiösen Grundlagen sowie die wichtigsten Prinzipi- 
  en und Haltungen des Malteser Hilfsdienstes erläutert,

 - die Organisationsstruktur der nachgeordneten Ebenen (Regional-,  
  Diözesan- und Ortsebene), ihre Ordnungen und Funktionen sowie  
  die Rechte, Pflichten und Aufgaben der ehren- oder hauptamtlich  
  mitwirkenden Funktionsträger und Funktionsträgerinnen und  
  Gremien auf diesen Organisationsebenen im Einzelnen regelt,

 - für die Ortsvereine die Mustersatzung sowie den Rahmen ihrer  
  Selbstverwaltung und Mitwirkung im Gesamtverein festlegt,

 - die Jugendordnung für die Malteser Jugend und 

 - die Schiedsgerichtsordnung für den Malteser Hilfsdienst enthält.

2. Die Beschlussfassung über den Leitfaden obliegt dem Präsidium. 

§ 22 Schiedsgericht 

1.  Aufgaben und Befugnisse
 Alle Streitigkeiten zwischen dem Verein einschließlich seiner Organe,  
 seiner Gremien und seinen Mitgliedern über die Rechte und Pflichten  
 aus der Mitgliedschaft und alle auf der Mitgliedschaft beruhenden  
 Streitigkeiten zwischen den Vereinsmitgliedern untereinander werden  
 im schiedsrichterlichen Verfahren entschieden.
 Dies gilt auch für Streitigkeiten zwischen dem Verein als Gesamtverein  
 und den ihm angeschlossenen Ortsvereinen, für Verwaltungs- und Ord- 
 nungsstreitigkeiten sowie für Streitigkeiten zwischen dem Verein und  
 seinen Organmitgliedern.
 Das Schiedsgericht entscheidet endgültig unter Ausschluss des Rechts- 
 weges zu den staatlichen Gerichten.

2.  Zusammensetzung und Amtsbestellung
 Das Schiedsgericht besteht aus einem Vorsitzenden bzw. einer Vorsit-

zenden, der bzw. die die Befähigung zum Richteramt besitzen muss, 
zwei Beisitzern bzw. Beisitzerinnen sowie jeweils einem Stellvertreter 
bzw. einer Stellvertreterin. Die Mitglieder des Schiedsgerichts und ihre 
Stellvertreter bzw. Stellvertreterinnen werden von der Bundesversamm-
lung auf Vorschlag der Wahlkommission für die Dauer von vier Jahren 
gewählt. Etwaige Ersatzwahlen gelten nur für die laufende Wahlperiode.

 Die Mitglieder des Schiedsgerichts sind persönlich und sachlich unab-
hängig und keinerlei Weisungen seitens der Organe des Gesamtvereins 
oder seiner Malteser Hilfsdienst Ortsvereine unterworfen.

3.  Arbeitsweise
 Die weitere Verfassung des Schiedsgerichtes und sein Verfahren regelt  
 die im Leitfaden enthaltene Schiedsgerichtsordnung.
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§ 23 Gleichstellung

Der Malteser Hilfsdienst strebt bei der Besetzung von Ämtern und Funkti-
onen sowie Gremien eine ausgeglichene Berücksichtigung der Geschlechter 
an. 

§ 24 Satzungsänderung 

1. Einen Antrag auf Satzungsänderung können das Präsidium oder der 
Leiter bzw. die Leiterin und die Delegierten einer Diözesangliederung 
gemeinsam stellen. Der Antrag muss mindestens acht Wochen vor dem 
Termin der Bundesversammlung bei dem Geschäftsführenden Vorstand 
schriftlich eingereicht und in der Tagesordnung der Bundesversamm-
lung benannt sein.

2. Die Beschlussfassung über die Satzungsänderung obliegt der Bundes-
versammlung und bedarf der Dreiviertelmehrheit der abgegebenen 
Stimmen.

3. Der Änderungsbeschluss bedarf darüber hinaus der Zustimmung der 
Deutschen Assoziation des Malteserordens, die von ihren Vertretern 
bzw. Vertreterinnen in der betreffenden Bundesversammlung zu ertei-
len oder zu versagen ist. Dieser Zustimmungsvorbehalt ist ein Sonder-
recht gemäß § 35 BGB.

§ 25 Auflösung 

1.  Einen Antrag auf Auflösung können das Präsidium oder die Leiter bzw. 
Leiterinnen und Delegierte von mindestens der Hälfte der Diözesanglie-
derungen gemeinsam stellen. Der Antrag muss bei dem Geschäftsfüh-
renden Vorstand schriftlich eingereicht und in der Tagesordnung der 
Bundesversammlung enthalten sein.

2.  Die Beschlussfassung über die Auflösung obliegt einer ausschließlich zu 
diesem Zweck einberufenen Bundesversammlung und bedarf der Drei-
viertelmehrheit der abgegebenen Stimmen.

 Falls das Präsidium nicht selbst Antragsteller ist, wird der Beschluss nur 
wirksam, wenn ihm die in der Bundesversammlung anwesenden Mit-
glieder des Präsidiums in einer gesonderten Abstimmung mit Dreivier-
telmehrheit zustimmen.

3. Bei Auflösung oder Aufhebung des Malteser Hilfsdienstes oder bei Weg-
fall steuerbegünstigter Zwecke fällt sein Vermögen zu zwei Dritteln an 
die Deutsche Assoziation des Souveränen Malteser Ritterordens e.V. 
und zu einem Drittel an den Deutschen Caritasverband e.V., die es un-
mittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchli-
che Zwecke zu verwenden haben.
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